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Vortrag zur Ã„nderung der Verordnung Ã¼ber die ... - Kanton Bern

01.05.2016 - Richtlinien 12/14, was in Artikel 8 Absatz 1 SHV verankert ist. ... darfs richtet sich deshalb im Kanton Bern aktuell nach den SKOS-Richtlinien 12/10. .... Juni 2001 Ã¼ber die Ã¶ffentliche Sozialhilfe (Sozialhilfegesetz, SHG; BSG ... 

















 PDF Herunterladen 



 PNG-Bilder






 177KB Größe
 12 Downloads
 105 Ansichten






 Kommentar


























Vortrag zur Änderung der Verordnung über die öffentliche Sozialhilfe (Sozialhilfeverordnung, SHV)



Gesundheits- und Fürsorgedirektion



1



Vortrag der Gesundheits- und Fürsorgedirektion an den Regierungsrat zur Änderung der Sozialhilfeverordnung



1.



Zusammenfassung



Die vorliegende Revision umfasst die Übernahme der revidierten Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) ins kantonale Recht. 2.



Ausgangslage



Am 21. September 2015 hat die Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren (SODK) die revidierten SKOS-Richtlinien verabschiedet. Die SKOS-Richtlinien 12/151 wurden erstmals von der SODK erlassen, welche den Kantonen die Umsetzung per 1. Januar 2016 empfiehlt. Im Wesentlichen wurden folgende Punkte geändert: 



Der Grundbedarf bei Haushalten ab 6 Personen wird reduziert.







Der Grundbedarf bei jungen Erwachsenen bis 25 Jahren im eigenen Haushalt wird um 20% gekürzt.







Die Sanktionsmöglichkeiten werden in schwerwiegenden Fällen für Personen, die sich unkooperativ verhalten bzw. ihre Pflichten verletzen, auf 30% erhöht.







Die Minimale Integrationszulage (MIZ) wird abgeschafft.



Zusammen mit anderen, bereits getroffenen Massnahmen ermöglicht die Übernahme dieser Änderungen die vollständige Umsetzung des Sparziels der Motion Studer (2012/260) „Kostenoptimierung bei der Sozialhilfe“. Gleichzeitig kann damit die Motion von Kaenel (2015/275) „Révision des normes CSIAS, mise en application rapide dans le canton de Berne“ umgesetzt werden. Der Kanton Bern übernimmt mit dieser Vorlage grundsätzlich die SKOS-Richtlinien 12/15 per 1. Mai 2016. Eine Teuerungsanpassung beim Grundbedarf wird hingegen nicht vorgenommen. 3.



Erläuterungen zu den Artikeln



Artikel 8 Absatz 1 Im Kanton Bern gelten für den Vollzug der Sozialhilfe aktuell grundsätzlich die SKOSRichtlinien 12/14, was in Artikel 8 Absatz 1 SHV verankert ist. Die SKOS-Richtlinien 12/15 enthalten Sparmöglichkeiten sowie kleinere inhaltliche Anpassungen (z.B. zum Inhalt des Grundbedarfs), welche übernommen werden. Mit der Übernahme wird unter anderem die Sanktionsmöglichkeit der Kürzung von bisher maximal 15% auf neu maximal 30% erhöht. Die Voraussetzungen für eine Kürzung richten sich nach den SKOS-Richtlinien 12/15. Die Höhe und Dauer der Kürzung muss dem Einzelfall gerecht werden und verhältnismässig sein. Die erhöhte Sanktionsmöglichkeit kann zu einer Kosteneinsparung führen, deren Ausmass jedoch nicht beziffert werden kann. Denn über die Anzahl der Sanktionen ist keine Prognose möglich und die von den Sozialdiensten ausgesprochenen Sanktionen werden statistisch nicht erfasst. Die in den SKOS-Richtlinien enthaltene Definition des Grundbedarfs für den Lebensunterhalt (Kapitel B.2.1) gilt für den Kanton Bern ebenfalls. Mit den SKOS-Richtlinien 12/15 wird die 1



Von der SKOS bezeichnet als: „4. überarbeitete Ausgabe April 2005, Ergänzungen 12/05, 12/07, 12/08, 12/10 12/12, 12/14, 12/15“



2 Aufzählung des Inhalts um die Ausgabenposten Radio- und TV-Geräte, Computer und Drucker ergänzt. Da die beiden Ausgabepositionen TV und Computer neu im Grundbedarf enthalten sind, werden sie nicht mehr als situationsbedingte Leistung (SIL) finanziert. Dementsprechend wird die GEF Artikel 14 SILDV2 aufheben. Artikel 8 Absatz 2 Der Kanton Bern hat den Grundbedarf für den Lebensunterhalt per 1. Januar 2014, entgegen der Empfehlung der SKOS, nicht der Teuerung angepasst. Die Bestimmung des Grundbedarfs richtet sich deshalb im Kanton Bern aktuell nach den SKOS-Richtlinien 12/10. Dies soll beibehalten werden. Damit liegt der Grundbetrag für den Kanton Bern noch immer unter dem von der SKOS empfohlenen Grundbetrag. Im Vergleich zu den Ansätzen der SKOS-Richtlinien 12/15 resultiert damit ein Spareffekt von rund CHF 5 Mio. Von den SKOS-Richtlinien 12/15 wird die neue Berechnung des Grundbedarfs für grosse Haushalte (ab 6 Personen) übernommen. Bisher wurde im Kanton Bern der Grundbedarf bei grossen Haushalten ab der 8. Person um eine fixe Pauschale von CHF 274 erhöht. Neu wird der Grundbedarf ab der 6. Person im Haushalt um eine Pauschale von CHF 200 erhöht. Damit können Kosten von rund CHF 200‘000 eingespart werden. Artikel 8 Absatz 3 Wie bisher werden junge Erwachsene, welche in einer familienähnlichen Wohn- und Lebensgemeinschaft leben, mit dem anteilsmässig auf sie anfallenden Grundbedarf (Unterhaltsbetrag geteilt durch die Anzahl der im Haushalt lebenden Personen) unterstützt. Junge Erwachsene, welche in einer Zweckwohngemeinschaft ohne gemeinsame Haushaltsführung leben, erhalten ebenfalls wie bisher die Hälfte des Betrags für einen Zweipersonenhaushalt. Weiterhin wird jungen Erwachsenen nur beim Vorliegen wichtiger Gründe die Führung eines eigenen Haushaltes zugestanden. Von den SKOS-Richtlinien 12/15 übernommen wird, dass in diesen Fällen der Grundbedarf um 20% gekürzt wird. Nur noch diejenigen jungen Erwachsenen, welche sich auf die in Absatz 3 Buchstabe d aufgeführte Ausnahme berufen können, erhalten den Grundbedarf für eine Einzelperson. Diese Kürzungen für junge Erwachsene werden finanzielle Auswirkungen haben. Die Kosteneinsparungen können aufgrund der verfügbaren Daten nur grob geschätzt werden, da nicht bekannt ist, wie viele junge Erwachsene sich auf die aufgeführten Ausnahmen berufen können. Im Kanton Bern wurden 2014 4‘768 junge Erwachsene von der Sozialhilfe unterstützt, davon leben 1‘034 im eigenen Haushalt. Gestützt auf die Annahme, dass bei der Hälfte der jungen Erwachsenen mit eigenem Haushalt eine Ausnahme für die Berechnung des Grundbedarfs gewährt wird, können die Kosten in diesem Bereich um knapp CHF 1 Mio. reduziert werden. Artikel 8a – 8b Mit den SKOS-Richtlinien 12/15 fällt die Minimale Integrationszulage (MIZ) weg. Zu beachten ist jedoch, dass bei einem Teil der Personen, die bisher eine MIZ erhielten, in Zukunft ein Anspruch auf eine Integrationszulage (IZU) entstehen könnte. Denn neu sollen auch Personen mit eingeschränkter Leistungsfähigkeit, die gemessen an ihren persönlichen Ressourcen eine individuelle Anstrengung unternehmen, eine IZU erhalten können. Gemäss Sozialhilfestatistik 2014 erhalten im Kanton Bern rund 4‘548 Personen eine MIZ. Durch deren Aufhebung wird somit eine Einsparung von maximal CHF 4 Mio. erreicht.
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Direktionsverordnung vom 28. August 2015 über die Bemessung von situationsbedingten Leistungen (SILDV; BSG 860.111.1)



3 Aufgrund des Wegfalls der MIZ werden Artikel 8a Absatz 1 sowie Artikel 8b Absatz 2 aufgehoben und Artikel 8a sowie Artikel 8b werden redaktionell angepasst. Die präzisierten Voraussetzungen für die Gewährung einer IZU in den SKOS-Richtlinien 12/15 werden übernommen. Honoriert werden sollen neu alle Leistungen, welche die Chance auf eine erfolgreiche berufliche oder soziale Integration erhöhen und eine individuelle Anstrengung beinhalten. Damit entfällt auch die spezielle IZU für alleinerziehende Personen, diese haben jedoch weiterhin Anspruch auf die IZU von CHF 100, wenn sie eine Integrationsleistung erbringen. Die bisherige IZU von CHF 200 für Alleinerziehende wurde gemäss Sozialhilfestatistik 2014 in 2‘364 Fällen ausbezahlt. Davon ausgehend, dass neu nur noch tatsächliche Integrationsleistungen mit einer IZU von CHF 100 honoriert werden, ist in diesem Bereich mit Einsparungen von CHF 2 Mio. bis maximal CHF 4 Mio. für Kanton und Gemeinden zu rechnen. Artikel T5-1 Die mit dieser Vorlage eingeführten Änderungen werden dazu führen, dass die Sozialdienste neue Budgets verfügen und allenfalls die Integrationszulagen anpassen müssen. Dafür wird ihnen eine Frist von 2 Monaten eingeräumt. Ziffer II 1. (Indirekte Änderung der Verordnung über Inkassohilfe und Bevorschussung3) In der IBV sind Grenzbeträge für den Anspruch auf Alimentenbevorschussung festgelegt. Die gewählte Einkommensgrenze entspricht dem dreifachen Grundbedarf für den Lebensunterhalt nach Haushaltsgrösse. Die Änderungen in Artikel 8 SHV verlangen eine Anpassung des Verweises in der IBV. Da gemäss Artikel 8 Absatz 1 IBV bei der Berechnung der Einkommensgrenze nur auf die Haushaltsgrösse abgestellt wird, wird zur Berechnung lediglich auf Artikel 8 Absatz 2 SHV verwiesen. 2. (Indirekte Änderung der Kantonalen Opferhilfeverordnung4) Aufgrund der Änderungen in Artikel 8 SHV wird der Verweis in der KOHV für die Bemessung des Überbrückungsgeldes angepasst. Ziffer IV (Inkrafttreten) Die Änderungen aufgrund der revidierten SKOS-Richtlinien sind in vielen Kantonen bereits umgesetzt worden und sollten auch für den Kanton Bern möglichst rasch wirksam werden. Es rechtfertigt sich daher, die Verordnungsänderung mittels ausserordentlicher Publikation bereits per 1. Mai 2016 in Kraft zu setzen. 4.



Finanzielle und personelle Auswirkungen



Allein mit der vorliegenden SHV-Revision sparen der Kanton und die Gemeinden gemeinsam jährlich CHF 6-8 Mio. (vgl. Ausführungen zu den einzelnen Artikeln). Zusätzlich werden bei Kanton und Gemeinden weiterhin CHF 5 Mio. jährlich dadurch eingespart, dass beim Grundbedarf wiederum keine Teuerungsanpassung vorgenommen wird. Damit lässt sich das Sparziel der Motion (2012/260) „Kostenoptimierung bei der Sozialhilfe“ vollständig umsetzen. Denn zusammen mit anderen, bereits getroffenen Massnahmen werden mit den vorgeschlagenen Neuerungen in den SKOS-Richtlinien bzw. der Übernahme derselben mindestens CHF 27 Mio. eingespart. 5 3



Verordnung über Inkassohilfe und Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen vom 29. Oktober 2014 (IBV; BSG 213.221 4 Kantonale Opferhilfeverordnung vom 28. April 2010 (KOHV; BSG 326.111) 5 Ausgehend von den Gesamtkosten 2012 für die wirtschaftliche Hilfe in Form des Grundbedarfs, der IZU und der situationsbedingten Leistungen (SIL) resultiert ein Sparvolumen von CHF 22 Mio. (brutto), das für die Umsetzung der Motion erreicht werden muss. Bereits per 1. Januar 2014 nahm der Regierungsrat im Rahmen des ASPSparpakets eine Reduktion der IZU vor, womit rund CHF 10 Mio. (brutto) eingespart wurden. Zudem wurde durch



4 5.



Auswirkungen auf die Gemeinden



Die Änderungen haben keine grösseren Auswirkungen auf die Gemeinden. Die Einsparungen bei der wirtschaftlichen Hilfe entlasten auch die Gemeinden. 6.



Auswirkungen auf die Volkswirtschaft



Die Änderungen wirken sich nicht oder in nicht quantifizierbar kleinem Mass auf die Volkswirtschaft aus. 7.



Ergebnis des Konsultationsverfahrens



Die Gesundheits- und Fürsorgedirektion führte vom 11. Januar bis am 8. Februar 2016 ein Konsultationsverfahren bei den interessierten Kreisen durch (Verbände, die grössten Gemeinden, politische Parteien, Direktionen des Kantons Bern sowie Staatskanzlei und Dienst für begleitende Rechtsetzung). Insgesamt wurden 47 Behörden oder Verbände begrüsst, davon haben 29 Stellung genommen. Die Vorlage wurde mehrheitlich gut aufgenommen und es wurde Verständnis für den Spardruck geäussert. Begrüsst wurde insbesondere die weiterhin grundsätzliche Geltung der SKOS-Richtlinien. Eine kleine Minderheit sprach sich gegen die Übernahme der revidierten SKOS-Richtlinien aus und plädierte für eine Beibehaltung der bisher geltenden Fassung. Davon wird abgesehen, da die von der SODK verabschiedeten SKOS-Richtlinien eine hohe politische und fachliche Akzeptanz geniessen. Am meisten bedauert wurde die erneute Nichtanpassung des Grundbedarfs an die Teuerung, was von insgesamt 9 Konsultationsteilnehmenden kritisiert wurde. Die Massnahme ist nötig zur Umsetzung des Sparauftrags in der Sozialhilfe. Da der empfohlene Grundbetrag von der SKOS per 2016 ebenfalls nicht erhöht wurde, erfolgt immerhin keine weitere Schlechterstellung. Angemerkt wurde, dass die zusätzliche Degression bei grösseren Haushalten vor allem Kinder und Jugendliche treffen würde und der Betrag für grössere Haushalte nicht reiche, die Kosten zu decken. Eine Eingabe hingegen forderte pauschalisierte tiefere Ansätze bereits ab 4 Personen. Dies wird nicht berücksichtigt. Denn die von der SKOS empfohlene Pauschale von 200 Franken ab der 6. Person orientiert sich an der minimalen Kinderzulage nach Bundesrecht und an den Ergebnissen des Vernehmlassungsverfahrens zur Revision der SKOSRichtlinien. Die Änderungen beim Grundbedarf von jungen Erwachsenen wurden von einigen Gemeinden als Anreizsystem begrüsst, von anderen als kompliziert bezeichnet. Zudem wurde die Schlechterstellung von jungen Erwachsenen von zwei Teilnehmenden als diskriminierend bezeichnet. Dies wird als nicht zutreffend erachtet. Denn der reduzierte Ansatz für junge Erwachsene bis zum vollendeten 25 Altersjahr soll disziplinierende Wirkung entfalten und sicherstellen, dass diese durch materielle Unterstützung nicht besser gestellt werden als ihre nicht unterstützten Altersgenossen. In dieser Zielgruppe liegt der Fokus auf Bildungs- und Integrationsmassnahmen, damit langfristig die eigenständige Existenz sichergestellt werden kann. Um die spezifische Situation zu berücksichtigen und damit einem Verstoss gegen das Gleichheitsgebot vorzubeugen, wurden die verschiedenen Kategorien geschaffen. Während einige wenige Konsultationsteilnehmende die Sanktionsmöglichkeit von 30% als zu hoch erachteten, forderte eine Eingabe eine Erhöhung des Rahmens. Beantragt wurde weiter, die Voraussetzungen für die Anordnung einer Sanktion zu präzisieren. Im Rahmen der vorliegenden Revision wird darauf verzichtet. Es wird darauf hingewiesen, dass bei jeder Kürzung die Nichtanpassung der Teuerung auf den Grundbedarf weitere CHF 5 Mio. eingespart. Mit dem Erlass der Direktionsverordnung vom 28. August 2015 über die Bemessung von situationsbedingten Leistungen (SILDV; BSG 860.111.1) ist mit weiteren Einsparungen von rund CHF 6 Mio. (brutto) zu rechnen. Diese Kürzungen sind bereits in der Finanzplanung berücksichtigt. Hinzu kommen die in dieser Vorlage erwähnten Sparmassnahmen im Umfang von CHF 6-8 Mio., welche in der Finanzplanung 2017/2018 mit 3.5 Mio. (nach Lastenausgleich) berücksichtigt sind.



5 das Verhältnismässigkeitsprinzip zu beachten ist, welches in Artikel 36 des Gesetzes vom 11. Juni 2001 über die öffentliche Sozialhilfe (Sozialhilfegesetz, SHG; BSG 860.1) sowie in den SKOS-Richtlinien konkretisiert wird. Die Sanktionsmöglichkeit soll den SKOS-Richtlinien entsprechen, wobei die maximale Kürzung nur in Ausnahmefällen zur Anwendung gelangen wird. Auch der Wegfall der MIZ wurde in einigen Konsultationseingaben kritisiert, da damit die Falschen getroffen würden. Es wurde beantragt, die Voraussetzungen für eine IZU entsprechend weiter zu fassen. Einige Eingaben forderten, die Alleinerziehenden bezüglich IZU nicht mehr besserzustellen. Allgemein verlangten einige Konsultationsteilnehmende, die Voraussetzungen für die IZU zu überdenken und neu zu formulieren. Dies wurde berücksichtigt und auch die Kriterien zum Bezug einer IZU wurden den revidierten SKOS-Richtlinien angepasst. Schlussendlich wurde vereinzelt eine Übergangsfrist zur Umsetzung gefordert. Dem wurde entsprochen und den Sozialdiensten wird eine zweimonatige Frist zur Umsetzung eingeräumt.



Bern, [Datum]



DER GESUNDHEITS- UND FÜRSORGEDIREKTOR



Philippe Perrenoud Regierungsrat
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Vortrag - Grosser Rat - Kanton Bern 

29.10.2014 - Immobilienmanagement; mehrjÃ¤hriger Verpflichtungskredit .... GestÃ¼tzt auf die diesbezÃ¼gliche PlanungserklÃ¤rung des Grossen Rates vom ...










 








Vortrag - Grosser Rat - Kanton Bern 

29.10.2014 - beantragt, damit die nÃ¶tigen Mass- nahmen zur ... Mit dem beantragten Kredit sollen die geeigneten Softwares, wie ein Computer-Aided Facility.










 








Verordnung zur Ã„nderung der ... - eco Compliance 

27.04.2012 - 0,50 Kilogramm pro Stunde betrÃ¤gt.â€œ 7. Â§ 5 Absatz 1 wird wie folgt geÃ¤ndert: a) In Satz 1 Nummer 1 werden nach dem Wort. â€žOttokraftstoffâ€œ ein ...










 








Verordnung zur Ã„nderung der ... - eco Compliance 

27.04.2012 - benzinâ€œ eingefÃ¼gt. l) Die bisherige Nummer 13 wird Nummer 14 und wie folgt gefasst: â€ž14. Massenstrom der organischen Stoffe: die wÃ¤hrend ...










 








Standorte der Photovoltaikanlagen - Kanton Bern 

29.08.2013 - Kirchgasse 7. VerwaltungsgebÃ¤ude. 30. Ostermundigen Obere Zollgasse 74. Zentrallager. 40. Emmenmatt. SchÃ¼pbachstrasse 72. Zentrallager.










 








Verordnung Ã¼ber die Verleihung der Ehrennadel 

20.10.2004 - a) Ehrenmitglieder bei deren Ernennung. b) Vorstandsmitglieder des AMV nach Ablauf einer vollen Amtsperiode. (5 Jahre). c) Mitglieder der ...










 








Jahresbericht 2012 - Kanton Bern 

Franz Maring. Allgemeines ...... mon aus der Verpackung in das Lebens- mittel migrieren. ... mon in die Lebensmittel migriert, die ge- messenen Gehalte aber ...










 








Jahresbericht 2012 - Kanton Bern 

aus SÃ¼damerika und eine aus Thailand. Dabei Ã¼berschritt ..... Thailand enthielt 100 mg/kg des nicht de- klarierten ..... vor allem bei Kindern beliebten Produkten.










 








Kirchengesetz zur Ã„nderung des Kirchengesetzes Ã¼ber die ... - EKiR.de 

grundlegende theologische Neuorientierung notwendig, die von der. Landessynode festzustellen wÃ¤re. 4. Die Kirchenleitung wird einen umfassenden ...










 








Wildschaden - Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Bern - Kanton Bern 

Es handelt sich dabei um die geschÃ¼tzten Arten Wolf, Luchs, BÃ¤r, Biber, Fischotter und. Adler. Wo wird nicht entschÃ¤digt ? â€¢ Bei SchÃ¤den auf Bundes- oder ...










 








Kirchengesetz zur Ã„nderung des Kirchengesetzes Ã¼ber die ... - EKiR.de 

beruflich Mitarbeitende zu beteiligen, die fÃ¼r diese kulturelle aber auch .... grundlegende theologische Neuorientierung notwendig, die von der ...... Page 50 ...










 








Verordnung Ã¼ber die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft sowie der ... 

25.08.2014 - a) Ehrenmitglieder bei deren Ernennung. b) Vorstandsmitglieder des AMV nach Ablauf einer vollen Amtsperiode. (5 Jahre). c) Mitglieder der ...










 








Lehrgangsbestimmungen Pflegehelferin ... - SRK Kanton Bern 

10.09.2015 - 8 Versicherung. Teilnehmende mÃ¼ssen gegen Krankheiten, Betriebs- und NichtbetriebsunfÃ¤lle versichert sein. Alle. Versicherungen sind durch ...










 








Verordnung Ã¼ber die Aargauischen Jugendmusiktage 

17.10.2013 - ... und Kabelrollen fÃ¼r den Betrieb von elektronischen In- .... Das OK ist fÃ¼r die Beschaffung dieser Unterlagen verantwortlich und leitet diese ...










 








Verordnung Ã¼ber die Reinhaltung und Reinigung der ... - AWS 

22.12.2017 - (1) Ã–ffentliche StraÃŸen im Sinne dieser Verordnung sind alle dem Ã¶ffentlichen Verkehr gewidmeten. StraÃŸen, Wege und PlÃ¤tze mit ihren Bestandteilen im Sinne des Art. 2 Nr. 1 BayStrWG oder des. Â§ 1 Abs. 4 Nr. 1 des BundesfernstraÃŸen










 








Verordnung der Bundesministerin fÃ¼r Gesundheit Ã¼ber die ... - RIS 

experimentellen Zell- und Molekularbiologie, Reproduktionsmedizin, Stammzellbiologie und regenerativen Medizin. B. Mindestdauer der Ausbildung. 1.










 








Verordnung Ã¼ber die Reinigung und Reinhaltung der Ã¶ffentlichen ... 

10.03.2010 - 3. die ihm nach den Â§Â§ 6 und 7 obliegende Reinigungspflicht nicht erfÃ¼llt, ... 7. Rednitzhembacher StraÃŸe. 8. Schwabacher StraÃŸe. Gruppe B ...










 








Verordnung Ã¼ber die TÃ¤tigkeit der Musikkommission des AMV 

fundierte fachliche Ausbildung verfÃ¼gen. 3 Die Musikkommission konstituiert sich mit Ausnahme des PrÃ¤sidenten selbst und weist folgende Organisation auf:.










 








8. Satzung zur Ã„nderung der Satzung des Marktes Wertach Ã¼ber die 

Satzung zur Ã„nderung der Satzung des Marktes Wertach Ã¼ber die Erhebung von GebÃ¼hren fÃ¼r die Benutzung seiner. Bestattungseinrichtungen sowie fÃ¼r damit.










 








5. Satzung zur Ã„nderung der Satzung Ã¼ber die Erlaubnisse und ... 

Die Satzung Ã¼ber Erlaubnisse und GebÃ¼hren fÃ¼r Sondernutzungen an ... (Sondernutzungssatzung vom 21.05.1993, zuletzt geÃ¤ndert durch Satzung vom.










 








5. Satzung zur Ã„nderung der Satzung des Marktes Wertach Ã¼ber die 

4 Abs. 1 wird in der bisherigen Form aufgehoben und durch folgenden neuen Â§4 Abs. 1 ersetzt: â€ž(1) Die GrabgebÃ¼hr betrÃ¤gt pro GrabstÃ¤tte fÃ¼r a) eine GrabstÃ¤tte ...










 








Dokumentvorlage Vortrag Gesetz, Dekret, dt. - Regierungsrat - Kanton ... 

21.12.2007 - Grundlage fÃ¼r eine Intensivierung der FÃ¶rdermassnahmen, fÃ¼r die Rekrutierung von Lernenden und Studierenden und fÃ¼r die praktische ...










 








Dokumentvorlage Vortrag Gesetz, Dekret, dt. - Regierungsrat - Kanton ... 

21.12.2007 - Leistungsbedarf für die Wohnbevölkerung zu steuern. ..... bedarf in nichtuniversitären Gesundheitsberufen in der Schweiz in den Jahren 2006 ...










 








verordnung zur ernÃ¤hrungsberatung 

Personalien PatientIn. Name. Vorname m w. Geburtsdatum. Strasse. PLZ/Ort. Telefon Privat. Arbeitgeber ... 3005 Bern. Telefon: 079 361 54 86. Krankheit.
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